
Entwicklungsziel „Verbesserung der Unterrichtsqualität“  an der Leibniz-Realschule 

 

 

 

 

 

Maßnahmen/Ziele Verantwortlich Bis wann? 

 
Kurzhospitationen der Lehrkräfte unter Zuhilfenahme der 
UBBs 
 

 
SL 

 
01.02.2016 bis 31.07.2016 
 

 
Eingabe der Ergebnisse der UBBs ins QES 
 

 
SL 

 
Bis 31.07.2016 

 
Vorstellung der Ergebnisse auf einer DB 
 

 
SL/Kollegium 

 
Bis zu den Herbstferien 

 
Auswertung der Ergebnisse mit neuer Zielsetzung 
 

 
SL/Kollegium 

 
Bis zu den Weihnachtsferien 

 
2. Runde der Hospitationen (mit Schwerpunkt) + 
Beratungsgespräche 
 

 
SL/Kollegium 

 
Bis Herbst 2017 

 
Auswertung der Hospitationen + Festlegung der neuen 
Schwerpunkte bzw. Fortbildungen 
 

 
SL/Kollegium 

 
Bis Ende 2017; wenn SchiLF, dann 
Sommerferien 2017) 

Der Unterricht als Kernaufgabe von Schule wird beständig fortentwickelt. Dabei sollen im zunehmenden Maße die Lernergebnisse zum Maßstab 

erfolgreicher schulischer Arbeit gemacht werden. Wir an der Leibniz-Realschule setzen dazu folgende Ziele/Maßnahmen fest: 



Entwicklungsziel „Schuleigene Arbeitspläne“  der Leibniz-Realschule 

 

 

 

 

Maßnahmen/Ziele Verantwortlich Bis wann? 

 
Abgabe der Klassenarbeiten bei der SL/Durchsicht der 
Arbeiten 
 

 
Lehrkräfte/SL 

 
Ab 1.8.2016, regelmäßig 

 
Sitzung LEIKO am 16.08.2016, Erteilung des Auftrages 
 

 
Schulleitung, Mitglieder LEIKO 

 
Einberufung der Fachkonferenzen 
bis zu den Herbstferien 

 
Sitzung LEIKO am 27.09.2016 
 

 
Mitglieder/SL 

 
Bekanntgabe der Termine 

 
Überarbeitung/Erstellung der Pläne 
 

 
LEIKO/Kollegium 

 
Bis 01.02.2017 

 
Vorstellung der Pläne auf der 2.Runde Fachkonferenzen 
 

 
LEIKO 

 
Bis Mai 2017 

 
Besprechung von Lernzielkontrollen auf der 2. FK 
 

 
Fachkonferenzmitglieder 

 
Bis Mai 2017 

 
Umsetzung der Arbeitspläne 
 

 
Kollegium 

 
Ab spätestens Schuljahr 2017/18 

 

Die Fachkonferenzen erstellen auf der Grundlage der Vorgaben schuleigene Arbeitspläne. In ihnen sind die für jede Lehrkraft verbindlichen 

Inhalte und Kompetenzen, deren Erwerb im Unterricht angelegt werden soll, aufzunehmen. Dabei sind fachbereichsbezogene und 

fachbereichsübergreifende Inhalte angemessen zu berücksichtigen. Hinweise auf Arbeitsformen und Medien, computergestütztes Lernen, 

außerschulische Lernorte und zur Leistungsbewertung sollen berücksichtigt werden. Bis Ende Schuljahr 2016/17 sind die schuleigenen 

Lehrpläne erstellt/überarbeitet und die Lernzielkontrollen  



 

 


